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Managementplan für das FFH-Gebiet 7736-372 „NSG süd-
lich der Ismaninger Fischteiche“ 
 
Dieser Managementplan ist ab sofort gültig. Er gilt bis zu seiner Fortschreibung. 
 
Der Managementplan setzt sich aus drei Teilen zusammen: 
Managementplan – Maßnahmenteil 
Managementplan – Fachgrundlagenteil 
Managementplan – Karten 
 
Die Fachgrundlagen und insbesondere die Herleitung der Erhaltungszustände und notwen-
digen Erhaltungsmaßnahmen für die Schutzobjekte können dem Fachgrundlagenteil ent-
nommen werden. 
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Managementplan – Fachgrundlagen 

1.  Gebietsbeschreibung 
1.1  Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen 
Das FFH-Gebiet 7736-372 "NSG südlich der Ismaninger Fischteiche" mit 23,02 ha liegt süd-
östlich von Ismaning südlich der Fischteiche am Ismaninger Speichersee und wird von die-
sen durch einen Feldweg und Bach mit Gehölzsaum getrennt. Ein nord-süd verlaufenden 
Feldweg teilt das FFH-Gebiet in einen West- (Müllerfeldwiesen) und Ostteil (Reiherwiesen). 
 
FFH-Gebiete mit ähnlicher Ausstattung an Lebensraumtypen sind nördlich des Speichersees 
das FFH-Gebiet 7736-371 "Gräben und Niedermoorreste im Erdinger Moos" in etwa 2 km 
(Gräben) und in etwa 4 km (flächige Niedermoorreste) sowie nach Westen, getrennt durch 
A99 und B471, das FFH-Gebiet 7537-301 "Isarauen von Unterföhring bis Landshut" in ca. 
6 km vorhanden. Nach Süden, Osten und Westen schließt sich überwiegend strukturarme 
und intensiv genutzte Agrarlandschaft an. 
 
Geologie, Böden, Wasserhaushalt: 
Das FFH-Gebiet 7736-372 befindet sich im Übergangsbereich der mineralischen Böden der 
südlichen Münchener Schotterebene zu den Niedermoorböden des Dachauer und Erdinger 
Mooses. Entsprechend der Übersichtsbodenkarte von Bayern herrschen im Nordwesten 
Niedermoor aus Torf vor, gelegentlich auch Übergangsmoor, daran schließen nach Süden 
und Osten fast ausschließlich kalkhaltiger Anmoorgley aus Schluff bis Lehm (Flussmergel) 
über Carbonatsandkies (Schotter) (Bayernatlas, Übersichtsbodenkarte von Bayern 
1:25.000). 
Dies spiegelt sich auch in einer nach Norden zunehmenden Feuchtigkeit der Flächen wieder. 
Darüber hinaus ist der Bodenwasserhaushalt eng mit dem Management der Fischteiche kor-
reliert. Sobald diese abgelassen werden, fallen die im Gebiet vorhandenen kleinen Weiher 
und Gräben trocken. Zum einen ist dies günstig für den Erhalt der Fischfreiheit der Kleinge-
wässer. Zum anderen erfolgt durch die Absenkung des Grundwasserstands v. a. in warmen 
und trockenen Herbstmonaten eine deutliche Mineralisation der Niedermoorböden und damit 
Freisetzung von Stickstoff und Kohlenstoff. 
 
Klima: 

 

Das Klima in der Gemeinde 
Aschheim ist kontinental geprägt mit 
dem Niederschlagsmaximum in den 
Sommermonaten. 
Im Februar beträgt die Nieder-
schlagsmenge 49 mm, der Monat ist 
damit der niederschlagsärmste des 
ganzen Jahres. Die niederschlag-
reichsten Monate sind der Juni mit 
durchschnittlich 123 mm und der Juli 
mit 118 mm. Der Jahresniederschlag 
liegt bei 914 mm. Die durchschnitt-
lich Jahrestemperatur beträgt 7,9 °C 
(Climate-Data.Org, Wetterdaten von 
1982-2012) 

 
Das Gebiet wird in der westlichen Teilfläche von einem ausgedehnten, hochwüchsigen und 
nährstoffreichen Schilfröhricht geprägt, in dem mehrere Tümpel liegen, die regelmäßig aus-
ufern. Dazu kommen kleinflächige Pfeifengrasrelikte, eine stark von Goldrute durchsetzte 
Nasswiese und im Süden eine binsenreiche Feuchtwiese. Am Rand sind Hecken, Weiden-



FFH-Gebiet 7736-372 
„NSG südlich der Ismaninger Fischteiche“ 
Stand 12.03.2007, verändert 20.03.2008, 21.03.2012 und 10.01.13; Gesetzestexte angepasst: 29.07.2011 
 

 3

gebüsche, Gewässerbegleitgehölze und z. T. von alten Silber-Weiden geprägte Sumpfwäl-
der vorhanden. 
Auch die östliche Teilfläche ist überwiegend durch Gehölze eingerahmt, die aus Pflanzungen 
im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen stammen, dazu kleinere Gehölztrupps in der Fläche, 
die z. T. am Rand kleiner, flacher Weiher wachsen. Diese sind vor allem im Südteil der Flä-
che trocken gefallen und von Weiden überwachsen wurden. Im Nordwesten dieser Teilfläche 
befindet sich ein Gewässer mit Schwimmblattvegetation als Rest einer Nassbaggerung. 
2011 wurde das Südufer des Baggersees abgeflacht und mit Biotopelementen versehen (lie-
gende Stämme, Felsbrocken etc.). Der Baggersee ist sehr fischreich, er wird intensiv zum 
Baden, die flachen Ufer zum Lagern genutzt. Weiter nach Süden schließt ein Gewässerbe-
gleitgehölz an. Daran südlich anschließend befindet sich ein mit Später Goldrute durchsetz-
tes Schilfröhricht, in dem 2011 weitere Kleingewässer mit Ufern unterschiedlicher Neigung 
und einer Tiefe von 0,6 m angelegt wurden. 
In den Kleingewässern, die im Herbst nach dem Ablassen der Fischteiche am Ismaninger 
Speichersee zuverlässig trockenfallen (beobachtete Wasserstandsschwankungen des Bag-
gersees von bis zu 2 m im Dezember 2018), wurden bei der Kartierung zahlreiche Amphi-
bien angetroffen: eine individuenreiche Population des stark gefährdeten Kammmolchs, dazu 
Seefrösche, Teichmolche, Laubfrösche und Erdkröten. 
Den überwiegenden Teil der Fläche nehmen extensiv gepflegte, hochwüchsige und grasrei-
che Wiesen ein, kleinflächig auch artenreiche Glatthaferwiesen mit Feuchtezeigern. 
Im Jahr 2015 wurde am Südrand außerhalb des FFH-Gebiets der Boden abgeschoben und 
weitere Amphibienlaichgewässer angelegt. Auch diese sind inzwischen z. T. von Kamm-
molch besiedelt. 
 
Als letzte bekannte große Population der Anhang II-Art Kammmolch im Naturraum Münchner 
Norden ist das Gebiet äußerst wichtig für die Kohärenz der Art im Naturraum. In jüngerer Zeit 
wurden Vorkommen in den kleinen Teichen westlich der B471 bekannt (S. Schwarz, UNB 
Lkr. München, 2019 mdl.) sowie ein weiteres, individuenarmes an der nordöstlichen Natur-
raumgrenze bei Erding-Langengeisling (Büro H2 2018). 
 
 

1.2  Schutzstatus (Schutzgebiete, gesetzlich geschützte Arten und 
Biotope) 
Das FFH-Gebiet ist Bestandteil des SPA-Gebiets 7736-471 "Ismaninger Speichersee und 
Fischteiche". Der westliche Teil des FFH-Gebiets unterliegt dem Bayerischen Naturschutz-
gesetz: Die Pfeifengraswiesen und die anschließenden Grünland- und Röhrichtbestände im 
Müllerfeld wurden 1938 als erstes Naturschutzgebiet des Lkr. München ausgewiesen (s. 
Abb. 1). 
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Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes (Quelle: Büro H2 2018) 

Blaue Schraffur und Umrandung - Grenzen des SPA-Gebietes 7736-471 "Ismaninger Speichersee und 
Fischteiche", rote Schraffur und Umrandung - Grenzen des FFH-Gebietes 7736-372 "NSG südlich der 
Ismaninger Fischteiche", grüne Umrandung - Grenzen des NSG 100.004 "Vogelfreistätte südlich der 
Mittleren Isar" 

 
Folgende gesetzlich geschützte Arten sind aus dem FFH-Gebiet bekannt: 
Kammmolch (Triturus cristatus) 
Teichmolch (Triturus vulgaris) 
Laubfrosch (Hyla arborea) 
Seefrosch (Rana ridibunda) 
Erdkröte (Bufo bufo) 
Blässhuhn (Fulica atrata) [+] 
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) [+] 
Reiherente (Aythya fuligula) [+] 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpacaeus) [+] 
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) [+] 
Hohe Schlüsselblume (Primula elatior) 
Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) 
Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) 
Echtes Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea) 
 
[+] = Im FFH-Gebiet kommen zahlreiche wildlebende Vogelarten vor (Büro H2 2018), die 

alle prinzipiell durch die Vogelschutzrichtlinie der EG (2009/147/EG) geschützt sind. 
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Hier erwähnt sind deshalb nur die, die auch Schutzzweck des überlappenden SPA-
Gebiets 7736-471 sind. 

 
Im FFH-Gebiet kommen folgende gesetzlich geschützte Biotoptypen nach § 30 BNatSchG 
/ Art. 23 (1) BayNatSchG vor: 
 

 GH6430 Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan [+] 
 GN Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 
 GP6410 Pfeifengraswiesen [+] 
 GR Landröhrichte 
 SI3150 Initialvegetation, kleinbinsenreich 
 SU Vegetationsfreie Wasserfläche in geschützten Stillgewässern / kein LRT 
 SU3150 Vegetationsfreie Wasserfläche in geschützten Stillgewässern 
 VC3150 Großseggenriede der Verlandungszone 
 VH Großröhrichte / kein LRT 
 VH3150 Großröhrichte 
 VU3150 Unterwasser- und Schwimmblattvegetation 
 WG Feuchtgebüsche 
 WQ Sumpfwälder 

 
[+] = Schutzgut des FFH-Gebiets. 
 

2.  Vorhandene Datengrundlagen, Erhebungsprogramm und  
-methoden 
 
Für die Erstellung des Managementplanes wurden folgende Unterlagen verwendet: 
 Feinabgrenzung des zu bearbeitenden NATURA 2000-Gebiets (Stand 01.04.2016) 

 Standard-Datenbogen gemäß Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft (Stand 
06/2016) 

 Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele – NATURA 2000 Bayern (Stand 
02/2016) 

 Arten- und Biotopschutzprogramm Lkr. München (02/1997) 

 aktueller Datenbestand der Artenschutzkartierung (01/2018) 

 Monitoringberichte zur Umsetzung des PEPL NSG Vogelfreistätte südlich der Ismanin-
ger Fischteiche (Ökokart 2006, Büro H2 2008-2018) 

 digitale Flurkarten (Geobasisdaten des Bayerischen Landesvermessungsamtes, Nut-
zungserlaubnis vom 6.12.2000, AZ.: VM 3860 B – 4562) 

 digitale Luftbilder (Geobasisdaten des Bayerischen Landesvermessungsamtes, Nut-
zungserlaubnis vom 6.12.2000, AZ.: VM 3860 B – 4562) 

 topografische Karten im Maßstab 1:25.000 

 
Die vorhandene Biotopkartierung (Stand 1991) wurde im Jahr 2018 durch Geländebegehun-
gen und Kartierung aktualisiert. Die Bestandserhebung und -bewertung der Biotop- und FFH-
Lebensraumtypen erfolgte auf Grundlage der folgenden Kartieranleitungen: 
 
Bereich Offenland: 

 Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern, Teil 1 – Arbeitsmethodik Flach-
land/Städte inkl. Wald-Offenland-Papier (LfU, Stand 04/2018) 

 Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern, Teil 2 – Biotoptypen (inkl. FFH-
Lebensraumtypen) Flachland/Städte (LfU, Stand 04/2018) 

 Vorgaben zur Bewertung der Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie in Bayern (LfU, Stand 04/2018) 
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 Bestimmungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG (LfU, 
Stand 04/2018) 

 Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Bayern (LfU 
und LWF, Stand 03/2010) 

 Kartieranleitung Kammmolch (LWF und LfU, Stand 03/2008) 
 
zusätzliche Anleitungen im Bereich Wald: 

 Arbeitsanweisung zur Fertigung von Managementplänen für Waldflächen in NATURA 
2000-Gebieten (LWF 2004) 

 Artenhandbuch der für den Wald relevanten Tier- und Pflanzenarten des Anhanges II 
der FFH-Richtlinie und des Anhanges I der VS-RL in Bayern (LWF 2006) 

 Kartieranleitung für die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie in Bayern (LfU und 
LWF 2005) 

 Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns (LWF 2004) 
 
Im FFH-Gebiet wurden 2018 insgesamt 14 Gewässer in 2 Gewässerkomplexen mit potenzi-
eller Eignung für den Kammmolch (Triturus cristatus) im Zuge der Vorbegehung identifiziert 
und im Anschluss kartiert. Da in dem vergleichsweise kleinen FFH-Gebiet alle Bereiche mit 
potenziell vorhandenen Gewässern aufgesucht werden konnten, ist von einer vollständigen 
Erfassung der Population im FFH-Gebiet auszugehen. Aufgrund der vielen nachgewiesenen 
Adulten bzw. subadulten Kammmolche wurde im Einklang mit der Kartieranleitung auf den 
Reproduktionsgang verzichtet. 
 

 
Abb. 2: Lage der untersuchten Gewässer im FFH-Gebiet 

grün - Grenze des FFH-Gebiets, weiße Ziffern - Nr. der Gewässer: roter Punkt - Gewässer mit Nachweis, 
blauer Punkt - Gewässer mit potenzieller Eignung ohne Nachweis, weißer Punkt - Nachweisgewässer 
außerhalb des FFH-Gebiets (nachrichtlich) 
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3.  Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 
 
Während der Erhebungsarbeiten zur Erstellung des Managementplans für das FFH-Gebiet 
7736-372 "NSG südlich der Ismaninger Fischteiche" wurden folgende im Standarddatenbor-
gen aufgeführten Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie gefunden. 
 
Code Lebensraumtyp Kurzname Fläche 

(ha) 
Anteil 

am 
Gebiet 

(%) 

Anzahl 
Teil-

flächen 

Erhaltungszustand 
(% der Spalte Flä-

che) 

A B C 

6410 Pfeifengraswiesen 0,2684 1,17 5   100 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 0,0645 0,28 1  100  

 Sonstige Offenlandflächen inkl. Nicht-
SDB-LRT 

19,503 84,72     

 Summe Offenland 19,8359 86,17     

 Sonstige Waldflächen inkl. Nicht-SDB-
LRT 

3,1832 13,83 3    

 Summe Wald 3,1832 13,83     

 Summe Gesamt 23,0191 100     

Tab. 1: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, die im Standarddatenbogen enthalten sind 
(* = prioritärer LRT) 

 
Code Lebensraumtyp Kurzname Fläche 

(ha) 
Anteil 

am 
Gebiet 

(%) 

Anzahl 
Teil-

flächen 

Erhaltungszustand 
(% der Spalte Fläche) 

A B C 

3150 Nährstoffreiche Stillgewässer 1,0832 4,71 5  10,57 89,43 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 0,8495 3,69 1  100  

 Summe Offenland 1,9327 8,40     

 Summe Wald-LRT 0 0     

 Summe Gesamt 1,9327 8,40     

Tab. 2: Nachrichtlich: Nicht im SDB aufgeführte Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 
(* = prioritärer LRT) 

 

Zur Charakterisierung der LRT im Offenland siehe Maßnahmenteil des Managementplanes. 
Detailinformationen können in der Bayerischen Biotopkartierung (Einsicht bei der unteren 
Naturschutzbehörde am Landratsamt oder im Internet unter http://gisportal-
umwelt2.bayern.de/finweb) abgefragt werden. 

Bewertung der Einzelflächen und Einzelparameter der Offenland-LRT: 

Polygon Fläche (ha) Bestand (Code) 
Erhaltungszustand 

% der Fläche 
H A B G 

1C 0,1506 6410 B C C C 100 

2C 0,0206 6410 C C C C 100 

3C 0,0203 6410 B C C C 100 

4C 0,0250 6410 B C C C 100 

5C 0,0519 6410 C C C C 100 
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Polygon Fläche (ha) Bestand (Code) 
Erhaltungszustand 

% der Fläche 
H A B G 

6C 0,0524 3150 C C C C 100 

7C 0,0814 3150 C C C C 100 

8B 0,0645 6430 B B B B 100 

9B 0,8495 6510 C B B B 100 

10C 0,7670 3150 C C C C 100 

11C 0,1131 3150 C C C C 60 

12B 0,1761 3150 B C B C 65 

Tab. 3: Bewertung der Einzelflächen und Einzelparameter der im SDB aufgeführten Offenland-LRT 
(H = Habitatstrukturen und -qualitäten, A = Artinventar, B = Beeinträchtigungen, G = Gesamtbewertung) 

 

4.  Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
 

4.1  1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 
 
Im Norden Münchens ist der Kammmolch bestenfalls lückig verbreitet. So finden sich im nä-
heren Umfeld (5 km) um das FFH-Gebiet vor allem Einzelfunde oder Vorkommen aus isolier-
ten bzw. lange nicht mehr kontrollierten und teils zwischenzeitlich entwerteten Habitaten. Die 
nächsten Vorkommensbereiche mit mehreren aktuellen in der ASK belegten Populationen 
finden sich erst in über 20 km Entfernung nördlich entlang der Flussläufe von Isar, Lech und 
Donau bzw. im Umfeld des Großhaager Forstes. 
 
Im FFH-Gebiet hat die Art zwei Vorkommensschwerpunkte: Zum einen zwei in dichte Röh-
richtbestände eingebettete Weiher im Westteil des Gebiets (Einzelgewässer 13 & 14) und 
zum anderen im Ostteil des Gebiets in kleinen, z. T. erst vor wenigen Jahren angelegten 
Weihern südlich des ehemaligen Baggerweihers. 
 

Art Populationsgröße und -struktur sowie Verbrei-
tung im FFH-Gebiet 

Erhaltungszu-
stand 

Kammmolch 
(Triturus cristatus) 

nach SDB: 
Art wird als vorhanden (p = present) geführt, die 
Populationsgröße mit 50 Einzeltieren angegeben 
(Datenqualität „mäßig“). Die relative Größe der Po-
pulation zum Gesamtvorkommen der Art in 
Deutschland entspricht somit C (0-2 %), die Habitat-
elemente für den Kammmolch im FFH-Gebiet wer-
den mit B = guter Erhaltungsgrad bewertet und die 
Population wird als C = nicht isoliert eingestuft. In 
der Gesamtbewertung wird die Bedeutung des FFH-
Gebiets für den Erhalt des Kammmolchs mit C = 
signifikanter Wert angegeben. 
 
Einschätzung nach Erfassung: 
Der Kammmolch kommt weiterhin im FFH-Gebiet 
vor. Die vorgefundene lokale Population ist mit 191 
gezählten Adulten und weiteren 60 subadulten Tie-
ren als vitale Population mit einer für Südbayern 
außergewöhnlich hohen Individuenzahl zu bewer-
ten. Die Art findet im FFH-Gebiet prinzipiell sehr 
gute Habitatbedingungen vor, lediglich die starke 
Barrierewirkung der nahen B471 bzw. A99 verhin-
dern eine Einstufung als Population im sehr guten 
Erhaltungszustand (A). 

SDB: B 
MPL: B 

Tab. 4: Arten des Anhanges II im FFH-Gebiet, die im Standarddatenbogen enthalten sind 
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Da zwei Gewässerkomplexe mit einem Abstand von über 100 Metern im FFH-Gebiet vor-
handen sind, werden im nachfolgenden die Gewässerkomplexe auch für sich bewertet und 
die Kriterien für die Gesamtbewertung des FFH-Gebiets gemittelt. 
 

Art Teilpopulationen mit ihrer 
Populationsgröße und -

struktur 

Bewer-
tung 

Habitat-
strukturen 

Bewer-
tung 

Populati-
on 

Bewer-
tung 

Beein-
trächtigun

gen 

Erhal-
tungszust

and  
(gesamt) 

Kammmolch  
(Triturus cristatus) 

Fundort 1: 
Gewässerkomplex 101 
(Einzelgewässer Nr. 01 bis 12) 

A A C B 

Fundort 2: 
Gewässerkomplex 102  
(Einzelgewässer Nr. 13 und 14) 

A A C B 

Tab 5: Teilpopulationen des Kammmolchs mit Bewertung (Gewässer ohne Kammmolchnachweis sind hier nicht 
dargestellt, fließen aber in die Gesamtbewertung des FFH-Gebiets mit ein) 

 
Die Bewertung der einzelnen Kriterien stellt sich wie folgt dar: 
 
Habitatqualität 
 

 
Nr. des Gewäs-
serkomplexes 

 

 
Verfügbar-
keit geeig-

neter 
Laichge-
wässer 

 
Qualität 

Laichgewässer /  
-komplex 

 
Qualität 

Landlebensraum 
(100 m) 

 
Habitat- 
verbund 

 
Bewer-

tung 

101 

(12 Einzelgewäs-
ser Nr. 01 bis 12) 

12 Gewässer überwiegend optimal 
und für die Art sehr 

günstig 

überwiegend geeignet 
(Feuchtwälder und 
Ufergehölze, aber 
nach Süden Offen-

land) 

0,3 km 

 

 

 A A B A A 

102  

(2 Einzelgewäs-
ser Nr. 13 und 

14) 

wenige Ein-
zelgewässer 

überwiegend optimal 
und für die Art sehr 

günstig 

überwiegend geeignet 
(Feuchtwälder und 
Ufergehölze, aber 
nach Süden Offen-

land) 

0,3 km 

 

 

 B A B A A/B 

 
Gesamtbewertung Habitat = A (hervorragend) 

 

 
Für den Parameter „Habitatverbund“ werden ggf. auch ASK-Nachweise und eigene Nach-
weise bei der Kartierung berücksichtigt. Als potenzielle Laichgewässer werden nur Gewässer 
gewertet, die einen Molchnachweis beinhalten. 
 
Laichgewässer wurden, wenn sie näher als 100 m entfernt voneinander liegen, nur dann als 
Gewässerkomplex aufgenommen, wenn sie vom Gewässertyp und der Ausstattung ver-
gleichbar sind. Ansonsten wurden sie als Einzelgewässer aufgenommen. Bei dem Parame-
ter „Verfügbarkeit geeigneter Laichgewässer“ wurde diese räumliche Nähe aber berücksich-
tigt. 
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Die Habitatqualität im gesamten FFH-Gebiet ist geprägt durch viele erst vor wenigen Jahren 
neu angelegte Gewässer, die für den Kammmolch aktuell meist eine sehr gute Eignung als 
Laichgewässer aufweisen. Zudem fallen auch die Himmelsweiher bzw. überfluteten Wiesen-
senken nahezu jährlich trocken, da der Wasserstand der Gewässer im FFH-Gebiet offen-
sichtlich mit dem Ablassen der nördlich liegenden Fischteiche deutlich sinkt (vmtl. Grund- 
oder Druckwasserverbindung). Da die Dauer der Wasserhaltung in vielen Jahren für eine 
Reproduktion ausreichend lange gegeben ist (Fund von vielen subadulten Tieren), ist dies 
aktuell eine aus Sicht des Kammmolches sehr günstige Bewirtschaftung, da in den Gewäs-
sern kaum Prädatoren aufkommen können. 
 
Der unmittelbare Landlebensraum in und um das FFH-Gebiet weist durch die Feuchtwälder 
und gewässerbegleitenden Gehölze im Norden teils eine sehr gute Eignung auf. Da sich 
nach Süden allerdings fast ausnahmslos landwirtschaftlich genutzte Offenlandflächen an-
schließen, wird die Eignung des Landlebensraumes insgesamt mit „überwiegend geeignet“ 
bewertet. 
 
Die Gesamtbewertung der Habitatqualität des FFH-Gebiets für den Kammmolch fällt auf-
grund der guten Qualität der Laichgewässer und dem guten Habitatverbund innerhalb des 
FFH-Gebiets dennoch als "hervorragend = (A)" aus. 
 
Zustand der Population 
 

 
Nr. des Gewässer-

komplexes 

 
Populationsgröße 

 
Reproduktion 

 
Verbundsituati-

on (nächstes 
Vorkommen) 

 
Bewertung 

101 

(12 Einzelgewässer Nr. 
01 bis 12) 

170 Adulte > 10 adulte, 58 
subadulte 

0,3 km  

 A A A A 

102  

(2 Einzelgewässer Nr. 
13 und 14) 

21 Adulte > 10 adulte, 2 
subadulte 

0,3 km 

 

 A A A A 

 
Gesamtbewertung der Population = A (gut)  

 
 
Bei der Bewertung des Parameters "Verbundsituation (nächstes Vorkommen)" wurde der 
nächste Kammmolch-Nachweis aus den eigenen Erfassungen herangezogen. 
 
In beiden Gewässerkomplexen konnte eine große und vitale Population des Kammmolches 
mit zahlreichen subadulten Tieren nachgewiesen werden. Es ist daher davon auszugehen, 
dass auch die Reproduktion kontinuierlich erfolgreich erfolgen kann. Zudem ist die Verbund-
situation durch die naheliegenden Gewässerkomplexe (und auch durch die neu angelegten 
Gewässer mit Kammmolchbestand südlich außerhalb des FFH-Gebietes) sehr gut.  
 
Somit ergibt sich auch bei der Gesamtbewertung der Population (die Bewertungen werden 
gemittelt) die bestmögliche Bewertungsstufe "gut" (A). 
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Beeinträchtigungen 
 

Nr. des Gewäs-
sers bzw. Ge-

wässerkomplex
es 

Fraßdruck 
durch Fi-

sche 

Schadstoff-
einträge 

Gewässer-
pflege/ 

Entlandungsm
aßnahmen 

Barrieren im Ab-
stand von 1.000 m 

Bewertung 

101 

(12 Einzelgewäs-
ser Nr. 01 bis 12) 

keiner nicht er-
kennbar 

extensiv und 
abschnittsweise 

viele Barrieren 
(B471, A99) 

 

 A A A C C 

102  

(2 Einzelgewäs-
ser Nr. 13 und 

14) 

keiner nicht er-
kennbar 

extensiv und 
abschnittsweise 

viele Barrieren 
(B471, A99) 

 

 A A A C C 

 
Gesamtbewertung Beeinträchtigungen = C (stark) 

 

 
Nennenswerte Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge oder Gewässerpflegemaßnah-
men sind im FFH-Gebiet nicht erkennbar. Auch ein Fischbestand findet sich in den für den 
Kammmolch relevanten Gewässern aufgrund der regelmäßigen Austrocknung der Gewässer 
aktuell nicht. Allerdings führt der nahe Verlauf der B471 und der A99 gemäß Kartieranleitung 
zur Bewertung C ("starke Beeinträchtigung"). Da das schlechteste Teilkriterium als Gesamt-
beeinträchtigung übernommen werden muss, fällt die Bewertung der Gesamtbeeinträchti-
gungen mit "stark" (C) aus. 
  
Erhaltungszustand gesamt 
 

Nr. des Gewässers bzw. Gewässer-
komplexes 

Bewertung  
Habitat 

Bewertung  
Population 

Bewertung  
Beeinträchtigung 

101 

(12 Einzelgewässer Nr. 01 bis 12) 
A A C 

102  

(2 Einzelgewässer Nr. 13 und 14) 
A A C 

Gesamt A A C 

 
Gesamtbewertung = B (gut) 

 
 
Der Erhaltungszustand des Kammmolches im gesamten FFH-Gebiet ist mit "gut" (B) zu be-
werten. Eine bessere Bewertung wird dabei lediglich aufgrund der Barrieren im 1.000 Meter 
Umfeld um das FFH-Gebiet (B471, A99) verhindert. Sofern die Qualität der Laichgewässer 
und des Landlebensraums durch entsprechende Pflege langfristig gesichert werden kann, ist 
eine Verschlechterung des Gesamtzustandes nicht anzunehmen. Für eine Rückführung in 
den sehr guten Erhaltungszustand sind allerdings Maßnahmen zur Verringerung der 
Barrierewirkung der umliegenden Straßen (v. a. wirksame Querungshilfen) unvermeidbar, da 
eine starke Beeinträchtigung in jedem Fall einen besser als mit "gut" (B) zu bewertenden 
Erhaltungszustand verhindert. 
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5.  Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Biotope 
 
Im Offenland: 
In der westlichen Teilfläche sind ausdehnte Schilfröhrichte und Stillgewässer mit Schwimm-
blattvegetation vorhanden, die über den Kammmolch hinaus auch für einige Vogelarten des 
SPA-Gebietes Bedeutung haben: 
So brütete 2017 der Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpacaeus) am Rand des zentralen 
Schilfriegels mit einzelnen alten Silber-Weiden, der nicht jährlich gemäht wird. Drosselrohr-
sänger (Acrocephalus arundinaceus), Blässhuhn (Fulica atrata) und Zwergtaucher 
(Tachybaptus ruficollis) wurden brütend in Bereich der Kammmolch-Gewässer 13 und 14 
(Lage s. Abb. 2) nachgewiesen. Ebenso wurden Brutnachweise für die Reiherente (Aythya 
fuligula) und Blässhuhn (Fulica atrata) im ehemaligen Baggersee erbracht (Büro H2 2018). 
Die im FFH-Gebiet vorhandenen Feuchtwiesen, sind aufgrund der inzwischen zumindest 
regelmäßigen, wenn auch i. d. R. zu spät erfolgenden Mahd und dem damit einhergehende 
Rückgang von Später Goldrute nach den Vorgaben der Biotopkartierung erfassbar, sollten 
aber zur Entwicklung von Pfeifengraswiesen genutzt werden. 
 
Im Wald: 
Bei den drei kartierten Waldflächen im FFH-Gebiet handelt es sich nach dem Bestimmungs-
schlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG um gesetzlich geschützte 
Biotope, und zwar um "Sumpfwälder". Für die Bestimmung eines Biotops/Lebensraums 
müssen drei Parameter betrachtet werden: Die Hauptgehölzarten, der Standort und die typi-
sche Bodenvegetation. Im Fall der Waldflächen im FFH-Gebiet landet man nach Betrachtung 
aller Paramater beim Biotoptyp "Sumpfwälder". 
Hauptgehölzarten sind hier u.a. Weiden, der Standort ist ständig vernässt (durchsickert) mit 
natürlicherweise wenig schwankendem, hohen Grundwasserstand. Die Wälder stocken auf 
anmoorigem Substrat und es kommt eine ausreichende Anzahl typischer Pflanzenarten in 
der Bodenvegetation vor, z.B. Schilf (Phragmites australis) und Mittleres Hexenkraut 
(Circaea intermedia). 
Die Wälder im FFH-Gebiet erweisen sich als naturnah und sehr strukturreich. Eine Bewirt-
schaftung der Flächen ist nicht erkennbar. Naturschutzfachlich wertvolle Habitatstrukturen, 
wie z.B. Totholz, Biotopbäume und mehrschichtiger Bestandsaufbau kennzeichnen die Wäl-
der im Gebiet. 
Die Kraut- und Strauchschicht ist üppig ausgestattet; auch Kletterpflanzen („Lianen“) kom-
men im Gebiet vor, wie z.B. der Wilde Hopfen (Humulus lupulus). 
 

6.  Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten 
 
Als Besonderheit des Gebiets sind die beiden Strauch-Birken (Betula humilis) zu nennen. 
Hier sollten die Anstrengungen zum Erhalt weiter aufrecht erhalten werden. Ggf. besteht die 
Möglichkeit der Vermehrung ex situ im Rahmen eines Programms der LWF. 

 
7.  Gebietsbezogene Zusammenfassung zu Beeinträchtigungen, 
Zielkonflikten und Prioritätensetzung 
 

7.1  Gebietsbezogene Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
Für die Schutzgüter des FFH-Gebietes stellt die größte Beeinträchtigung die großflächige 
Entwässerung des Münchener Nordosten dar, die realistischer Weise nicht mehr revidierbar 
ist. Eine spezielle Situation, die diese Entwässerung für das FFH-Gebiet zumindest zeitweise 
abmindert, entstand durch den Bau des Speichersees 1929 als Kopfspeicher einer Kraft-
werkstreppe zur Stromerzeugung am Mittleren Isarkanal und der Anlage der Fischteiche als 
Bestandteile einer mechanischen Kläranlage für München. Da in der Münchner Schotterebe-
ne keine geeignete Hohlform zur Verfügung stand, wurde das Becken durch Aufschüttung 
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von Dämmen dem Gelände aufgesetzt. Die Fischteiche, die inzwischen nicht mehr mit Fi-
schen besetzt werden, wurden im Winterhalbjahr abgefischt und abgelassen. Das Material 
für die Dammschüttung wurde aus dem Aushub des Abfanggrabens gewonnen, der weiter 
südöstlich des Speichersees verläuft und zur Entwässerung des Niedermoorgebietes dient 
(WWA München 1999). Anscheinend hat die Auflast des Speichersees samt Fischteichen 
auf das Gelände eine den Grundwasserabfluss stauende Wirkung, der im Bereich des FFH-
Gebiets besonders wirksam ist: Sobald die Fischteiche im Herbst abgelassen werden, fallen 
alle Kleingewässer trocken und der Wasserspiegel des ehemaligen Baggersees fällt um bis 
zu 2 m. Durch diese periodische Grundwassersenkung kommt es gerade in warmen Herbs-
ten zu Mineralisation der Niedermoorböden und in der Folge zu Nährstoffschüben, die sich in 
der Wüchsigkeit der Bestände v. a. auch des Schilfs und der Goldrute zeigen. 
Weitere Beeinträchtigungen und Gefährdungen sind: 

 Anhaltender Erholungsdruck durch Badende auf den Baggersee und die damit ein-
hergehende Eutrophierung auch der Umgebung, Schädigung der Ufervegetation 
durch Betreten sowie die Störung der brütenden Wasservögel, die Schutzgut des 
überlappenden SPA-Gebiets sind 

 Zu späte Nutzung v. a. der Grünlandflächen 
 Einwanderung von Neophyten, in letzter Zeit besonders auch des Drüsigen Spring-

krauts 
 Ausbreitung der Gehölze zu Lasten von Offenlandflächen und Schutzgütern 

 

7.2  Zielkonflikte und Prioritätensetzung 
Ein Zielkonflikt besteht darin, dass es eigentlich wünschenswert wäre, die Einstauzeiten der 
Fischteiche bis in den Winter hinein zu verlängern, um die Situation für die Schutzgüter Pfei-
fengraswiesen und Feuchte Hochstaudenfluren zu verbessern. Desweiteren sollte der Gra-
ben, der südlich des Betriebswegs von Uniper verläuft und die Fläche zusätzlich in den 
Bachsammler nördlich dieses Wegs entwässert, verschlossen werden. 
Der Kammmolch hingegen ist zur erfolgreichen Reproduktion auf einen geringen Druck von 
Prädatoren wie Fischen und auch Großlibellenlarven, Großen Wasserkäfern etc. angewie-
sen. Die Fischfreiheit kann auch durch ein Ablassen der Gewässer im Winter erreicht wer-
den, wo die Gefahr einer Mineralisation der Niedermoorböden temperaturbedingt geringer 
ist. Libellenlarven und andere Wassertiere könnten in dieser Zeit geringer Aktivität aber auch 
das Trockenfallen überdauern, da sie sich z. T. in den Schlamm eingraben. Ein Anwachsen 
der Bestände dieser Raubinsekten, die im Gebiet vorhanden sind, kann daher nicht sicher 
ausgeschlossen werden. 
Es wird daher ein schrittweises Vorgehen vorgeschlagen: Zunächst sollte die Drainage am 
Nordrand des Gebiets mit einem mobilen Schieber verschlossen werden und die Wirkung 
auf den Gebietswasserstand beobachtet werden. Bei geringem Erfolg, d. h. weiterhin deutli-
chem Absinken des Gebietswasserhaushalts nach Ablassen der Fischteiche wäre die Mög-
lichkeit zu prüfen, zumindest die Fischteiche im Bereich des FFH-Gebiets länger oder dauer-
haft bespannt zu lassen. 
Denkbar wäre auch das Trockenfallen der Kammmolch-Kleingewässer auf die Monate Janu-
ar/Februar, den i. d. R. kälteste Wintermonaten, zu beschränken. 
In jedem Fall sollte eine Beobachtung der Raubinsektenbestände begleitend mit durchge-
führt werden, da die Kammmolch-Population aufgrund ihrer momentan schlechten Anbin-
dung an Populationen außerhalb des FFH-Gebiets in keinem Fall Schaden nehmen darf. 

 
8.  Vorschlag für Anpassung der Gebietsgrenzen und des Stan-
darddatenbogens 
 
Vorschlag für die Anpassung der Gebietsgrenzen 
Die Nordgrenze des FFH-Gebiets verläuft im Ostteil des FFH-Gebiets am Nordrand des Be-
triebsweg der Fa. Uniper im Westteil südlich desselben. Vorgeschlagen wird, den Betriebs-
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weg grundsätzlich aus dem FFH-Gebiet herauszunehmen und die Grenze einheitlich am 
Südrand des Betriebswegs verlaufen zu lassen. 
 
Vorschläge für die Anpassung des Standarddatenbogens 
Der Standarddatenbogen sollte in folgenden Bereichen geändert werden: 
 
3.1 Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung 
 
Kennziffer Anteil (%) Erhaltungszustand 
6410 1,2 C 
6430 0,3 B 
6510 3,7 B 
3150 4,7 C 

 
4.1 Allgemeine Gebietsmerkmale 
 

Code Lebensraumklassen 
 

Anteil (%) 

N06 Binnengewässer 5 
N07 Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 31 
N08 Heide, Gestrüpp, Macchia, Garigue, Phrygana 13 
N10 feuchtes und mesophiles Grünland 44 
N16 Laubwald 2 
N23 Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Indust-

riegebiete) 
5 

 Flächenanteil insgesamt 100 
 
4.3 Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet 
 
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit Einfluss auf das Gebiet: 
Rangskala Code Bedrohung/Belastung inner-

/außerhalb 
H A03.03 Brache/ungenügende Mahd i 
M G01.01 Wassersport (Baden) i 
H I01 invasive nicht einheimische Arten i 
H J02.05 Änderung des hydrologischen Regimes b 
H F06 Sonstige Aktivitäten der Jagd (Kirrstellen) i 
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Anhang 
-  SDB (in der zur Zeit der Managementplanung gültigen Form) 
-  Protokoll zum Runden Tisch 
-  sonstige Materialien 
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Managementplan – Karten 

 
 
 
 
Karte 1: Übersichtskarte 
 
Karte 2: Bestand und Bewertung der FFH-Lebensraumtypen und der Anhang II-
Arten 
 
 
Karte 3: Ziele und Maßnahmen 
 
 


